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 Veröffentlicht am 05.08.2016

Norm

EKHG §18

1. EKHG § 18 heute

2. EKHG § 18 gültig ab 01.06.1959

Rechtssatz

Die Anzeige nach § 18 EKHG ist eine empfangsbedürftige Erklärung, die dem Ersatzp5ichtigen selbst oder seinem

(gesetzlichen oder gewillkürten) Vertreter zugehen muss. Sie kann wegen der Schadensregulierungsvollmacht des

Versicherers, die sich auch auf den Empfang der Anzeige erstreckt, auch an den Haftp5ichtversicherer des

Haftp5ichtigen ergehen.Die Anzeige nach Paragraph 18, EKHG ist eine empfangsbedürftige Erklärung, die dem

Ersatzp5ichtigen selbst oder seinem (gesetzlichen oder gewillkürten) Vertreter zugehen muss. Sie kann wegen der

Schadensregulierungsvollmacht des Versicherers, die sich auch auf den Empfang der Anzeige erstreckt, auch an den

Haftpflichtversicherer des Haftpflichtigen ergehen.
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